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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen 
und örtliche Bauvorschriften: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

Rechtsgrundlagen: 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. I S. 
587) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 

 

1.1 Fläche für den Gemeinbedarf „Öffentliche Verwaltung“  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

1.1.1 Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Verwal-
tung“ dient der Unterbringung eines Außenlager- und Umschlagplatzes für den Ge-
meindebauhof Kirchzarten. 

1.1.2 Zulässig sind  

- Gebäude und Anlagen, die der Lagerung von mineralischen Liefermaterialen, 
nicht gefährlichen Abfällen gemäß Ziffer 8.12 BImSchV und beweglichem Ge-
meindeinventar dienen 

- für die Nutzung eines Bauhofaußenlagers notwendige Nebenanlagen und tech-
nische Anlagen 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be-
stimmt durch die Festsetzung von 

 Grundflächenzahl (GRZ) 
 Höhe der baulichen Anlagen (GH) 

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO) 

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO ist nicht zulässig.  

1.2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BauGB, § 18 BauNVO) 

Als Gebäudehöhe (GH) gilt der oberste Punkt der Dachbegrenzungskante. Die Hö-
hen sind bezogen auf Normalnull (NN). 
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1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. Baugrenzen dürfen von untergeordneten Bauteilen 
(z. B. Dachvorsprüngen, Dachüberstand etc.) um maximal 1,0 m überschritten wer-
den.  

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.4.1 Wege, Gebäudezugänge, Feuerwehrzufahrten und Parkplätze sind in wasserdurch-
lässiger Ausführung (z. B. als Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurch-
lässigen Fugen, wassergebundene Decke, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster, 
Steinpflaster im Sandbett) herzustellen. Ausgenommen sind Flächen, die aus funk-
tionalen Gründen eine andere Befestigung erfordern. 

1.4.2 Flachdächer und flach geneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von 15° sind zu 
einem Anteil von mindestens 70% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung 
anzulegen. Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser-Kräuter-
Mischung/Sedumsprossen anzusäen oder mit standortgerechten Stauden zu be-
pflanzen.  Das bewurzelbare Substrat muss eine Mächtigkeit von mindestens 10 cm 
aufweisen.  

1.4.3 Die Außenbeleuchtung ist auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren und in-
sekten- und fledermausverträglich zu gestalten. Dazu zählen die Verwendung von 
LED oder anderen Leuchtmitteln ohne oder mit nur geringem UV-Anteil mit warm-
weißer Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin, eine maßvolle, gleichmäßige und ge-
zielte Beleuchtung der zu beleuchtenden Flächen von oben nach unten, die Ab-
schirmung von Streulicht sowie ein zeitlich bedarfsorientiertes bzw. bewegungsge-
steuertes Ein- und Ausschalten bzw. Dimmen. Die Leuchten sind staubdicht auszu-
bilden. Nach oben streuende Fassadenanstrahlung ist unzulässig. 

1.4.4 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer und Dachgauben sind nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontaminati-
on des Bodens durch Metallionen zu befürchten ist. 

1.5 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

Bäume und Gehölze innerhalb der in der Planzeichnung mit Pflanzbindung festge-
setzten Bereiche sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichartig 
zu ersetzen. Dabei sind Arten aus der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 4.1) zu ver-
wenden. 
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2  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO) 

 

Rechtsgrundlagen:  

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2019 
(GBl. S. 313) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) 
 

2.1 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Dächer sind als flache bzw. flachgeneigte Dächer mit einer Neigung bis zu 15° in 
Verbindung mit einer Dachbegrünung zulässig. 

2.1.2 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen sind auf allen Dächern zulässig. 
Sie sind aus blendfreiem Material herzustellen.  

2.1.3 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glänzende oder reflektierende 
Materialien sind für Dacheindeckungen nicht zugelassen. 

 

2.2 Einfriedigungen (§ 74 (1)  Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig. 

2.2.2 Einfriedungen in Form eines Zauns dürfen nur in grauer, grüner oder brauner Farb-
gebung errichtet werden. 
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3 HINWEISE 

3.1 Wasserschutzgebiete und Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt vollständig im festgesetzten Wasserschutzgebiet der Freiburger 
Energie- und Wasserversorgungs-AG, der Gemeinde Kirchzarten, der Gemeinde 
Stegen und des Wasserversorgungsverbandes Himmelreich 
(FEW+Kirchzarten+Stegen+WVV Himmelreich) innerhalb der Schutzzone III A.  

Im Wasserschutzgebiet gelten die Bestimmungen der Schutzgebiets- und Aus-
gleichs-Verordnung vom 27. November 1987 (GBI. S. 742) in der jeweils geltenden 
Fassung. Die geltende Wasserschutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg ist zu beachten.  

3.2 Zeitpunkt von Baum- und Gehölzrodungen sowie Gebäudeabbruch 

Um Beeinträchtigungen von wildlebenden Tierarten (insbesondere Vögel) zu ver-
meiden, sind Bäume und sonstige Gehölze nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. 
September zu roden. Gebäude oder Gebäudeteile sind nicht in der Zeit vom 1. März 
bis 31. Oktober abzubrechen. 

3.3 Umsetzung Pflanzgebote 

Die Anpflanzungen müssen spätestens in der auf die Baufertigstellung folgenden 
Pflanzperiode erfolgen. 

3.4 Baumschutzmaßnahmen 

Zum Schutz des Baumbestands sind während der Durchführung von Erd- und Bau-
arbeiten Bäume einschließlich ihres Wurzelraumes (Kronentraufbereich zuzüglich 
1,5 m) gemäß DIN 18920 zu sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten bis 
unmittelbar an den Wurzel- und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind 
vor Beginn der Bauarbeiten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen (z. B. 
Stammsicherung, Erstellung eines Wurzelvorhangs, Kronenrückschnitt) in Abstim-
mung mit der Gemeinde Kirchzarten festzulegen. 

3.5 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Allgemeine Bestimmungen: 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes 
nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist 
ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 
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Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder er-
hebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden: 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichen-
der Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von 
Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-
schreiten. 

3.6 Altlasten 

Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast o-
der schädlicher Bodenveränderung im Zuge der geplanten Bebauung sind der Unte-
ren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

3.7 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

 

 

Gemeinde Kirchzarten  

 
 
 
 
 

Andreas Hall 
Bürgermeister 

 
Der Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Kirchzarten übereinstimmen. 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __.__.____ 
 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
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ANLAGE 1 

 

Pflanzenliste 

Gebietsheimische Baumarten 

Acer platanoides    Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 

Alnus glutinosa    Schwarz-Erle 

Betula pendula    Hänge-Birke 

Carpinus betulus    Hainbuche 

Castanea sativa    Edelkastanie 

Fagus sylvatica    Rotbuche 

Fraxinus excelsior   Gewöhnliche Esche* 

Populus tremula    Zitter-Pappel 

Prunus avium    Vogel-Kirsche 

Quercus robur    Stiel-Eiche 

Salix caprea    Sal-Weide 

Sorbus aria    Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia   Vogelbeere 

Tilia platyphyllos    Sommer-Linde 

Ulmus glabra    Berg-Ulme 

 

Gebietsheimische Straucharten 

Corylus avellana    Gewöhnliche Hasel 

Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 

Frangula alnus    Faulbaum 

Prunus padus    Gewöhnliche Traubenkirsche 

Prunus spinosa    Schlehe 

Rosa canina    Hunds-Rose 

Salix aurita    Ohr-Weide 

Salix cinerea    Grau-Weide 

Salix fragilis    Bruch-Weide 

Salix rubens    Fahl-Weide 

Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa   Trauben-Holunder 

Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 
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*Hinweis zur Pflanzenliste: Von der Anpflanzung von Gewöhnlicher Esche (Fraxinus 
excelsior) wird aufgrund der Dynamik des „Eschentriebsterbens“ derzeit ausdrück-
lich abgeraten. Sollten in Zukunft Resistenz-Züchtungen der Gewöhnlichen Esche 
aus regionaler Herkunft generiert werden können, sollte über eine Berücksichtigung 
der Art bei Nachpflanzungen nachgedacht werden. 

 

Qualität 

Bäume: mind. 2 x v. Heister, 125 – 150 cm 

Sträucher: mind. 2 x v., 60 – 100 cm 

Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus 
regionaler Herkunft zu verwenden. Für die regionale Herkunft ist von den Baum-
schulen ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 


